
 

    
  

 
 
 
 
 

Informationsmappe 
 
 
 
 

 
Trainer – C – Ausbildung 

Kanu-Wettkampfsport 



Ausbildungslehrgänge 
 
Für die Erlangung der Trainer C –Lizenz sind  
3 Ausbildungslehrgänge zu absolvieren. 
 

Für Trainer C / Kanu-Rennsport  
Lehrgang Kanu Teil 1  
Lehrgang Kanu Teil 2 
Lehrgang Kanu-Rennsport 
Kampfrichterausbildung Therorie 

 
Für Trainer C / Kanu-Slalom  

Lehrgang Kanu Teil 1  
Lehrgang Kanu Teil 2 
Lehrgang Kanu-Slalom 
 

Für Trainer C / Kanu-Polo   
Lehrgang Kanu Teil 1  
Lehrgang Kanu Teil 2 
Lehrgang Kanu-Polo  

 
Für Trainer C / Kanu-Drachenboot  

Lehrgang Kanu Teil 1  
Lehrgang Kanu Teil 2 
Lehrgang Kanu-Drachenboot 

 
 
Achtung!!! Es ist empfehlenswert, dass der Grundlehrgang des KSB/SSB der 
Trainerlizenzausbildung vorgeschalten ist, da diese darauf aufbaut. 
 
Kosten: Für die 3 Lehrgänge beim Sächsischen Kanu-Verband wird eine 
Teilnahmegebühr in Höhe von 120 Euro für Sportvereins-Mitglieder  
erhoben. 
Diese wird nach Anmeldung im Bildungsportal in Rechnung gestellt. 
 
Anmeldung über https://bildungsportal.sport-fuer-sachsen.de 

https://bildungsportal.sport-fuer-sachsen.de/


 
Notwendige Unterlagen für die Beantragung der Lizenz: 

 
• Formblatt zur Antragsstellung für die entsprechende Lizenz 
• Nachweis des Grundlehrganges (30 Stunden) 
• Kopie des Nachweises 1.Hilfe (9 Stunden oder 

Rettungsschwimmer Bronze)  
 bei Antragsstellung nicht älter als 2 Jahre 
• Kopie des Rettungsschwimmerausweises  
 bei Antragsstellung nicht älter als 2 Jahre 
• Teilnehmerbescheinigungen der SKV-Ausbildungslehrgänge    

(sind beim SKV hinterlegt) 
• Nachweis der Praktikumstätigkeit (siehe Formblatt) 
• 10 Trainingsprotokolle (Vordruck siehe Anlage) 

•      Nachweis über die Lehrprobe 
• unterschriebene DKV-Dokumente (Ehrenkodex, 

Datenschutzerklärung, Anti-Doping-Erklärung) 

•      KaRi Theorie 
 
 
Alle Unterlagen können postalisch oder gescannt per Email an die jeweilige 
Geschäftsstelle geschickt werden. 
 
Sächsischer Kanu-Verband  LKV Sachsen- Anhalt 
Karl-Heine-Str. 93c   Kleiner Werder 5 
04229 Leipzig    39114 Magdeburg 
 
info@kanu-sachsen.de  info@kanu-sachsen-anhalt.de 
 

mailto:info@kanu-sachsen.de
mailto:info@kanu-sachsen-anhalt.de


Formblatt 

 

Nachweis Trainerpraktikum 
(16 Stunden a´ 45 min) 

 
Name:  ______________________________________ 
 
Vorname:  ______________________________________ 
 
Verein:  ______________________________________ 
 
Name des Mentors:_____________________________________ 
 
Einsatzgebiet : (z.B. Trainingsgruppe Schüler B Kajak) 
 
 

 
Kurzeinschätzung durch den Mentor: 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
_______________________________ 
Unterschrift des Mentors



Sächsischer Kanu-Verband         Aus- und Fortbildung 
 

Antrag 
auf Erteilung einer Lizenz 

 
Hiermit beantrage ich folgende Lizenz: 
 
TRAINER C der Sportart :  

O  Kanu-Rennsport  

O  Kanu-Slalom   

O  Kanu-Polo 

0  Kanu-Drachenboot 

Angaben zur Person : 
 
Name:_____________________        Vorname:__________________ 

Geburtsdatum:_____________ 

Anschrift:______________________________________ 

PLZ / Wohnort:__________________________________ 

Email:___________________________ Tel:__________________ 

Verein:__________________________________________________ 

Dem Antrag habe ich beigefügt: 
 

- Nachweis 30 UE Grundlehrgang 
- DLRG - Rettungsschwimmschein Bronze oder höher (nicht älter als 2 Jahre) 
- 9 Stunden Nachweis -  Ausbildung in 1.Hilfe oder Rettungsschwimmernachweis in Silber 

(nicht älter als 2 Jahre) 
- Kampfrichterausbildung Theorie (Rennsport) 
- Praktikumsnachweis, 10 Trainingsprotokolle und Lehrprobe 
- 3 unterschriebene DKV-Dokumente 

 

Datum :                                                        Unterschrift:   

tel:__________________


  

Trainingsprotokoll Nr.: 
Datum:        Ort: 
Uhrzeit: 

Zeit Ziel Inhalt Methoden/Organisationsformen 

    

 



   Information zu Verlängerung der Trainer C-Lizenz  
 
Zur Verlängerung der Trainer C-Lizenzen sind seitens des Dachverbands DOSB 
sowie Spitzenverbands DKV 15 Lehr- bzw. Unterrichtseinheiten (LE bzw. 
UE) gefordert. Diese können maximal 36 Monate vor Ablauf der Gültigkeit 
der Lizenz verteilt im Rahmen von Aus- bzw. Fortbildungen, Qualifizierungen 
und Ähnlichem erfolgen.  
Ausbildungsträger für verschiedenste Sportangebote sind u.a. die 
Landesfachverbände und Landes-, Stadt- und Kreissportbünde. Darüber 
hinaus können Wiederauffrischungen von Lehrgängen zur Ersten-Hilfe, sowie 
Rettungsschwimmen als absolvierte Lehreinheiten anerkannt werden. 
 
Mit Nachweis der tatsächlich geleisteten 15 Lehreinheiten (binnen max. drei 
Jahren vor Ablauf der Gültigkeit der Lizenz) ist die Grundlage für die 
Beantragung der Lizenzverlängerung geschaffen.  
 
Die Nachweise sind an die E-Mail-Adressen der oben genannten Adressen zu 
senden. 
 
Nach Vollständigkeitsprüfung werden die Unterlagen an den DKV übermittelt 
und eine Lizenzverlängerung erfolgt daraufhin. Die Verlängerung der Lizenz 
kann ab 3 Monaten vor Ablauf der Gültigkeit der Lizenz beim DKV beantragt 
werden. Die Lizenzgültigkeit wird ab dem Zeitpunkt des Ablaufdatums 
verlängert. 
 
Achtung! Nicht erst im November des letzten Gültigkeitsjahres aktiv 
werden!!!     



      Regelung zur Wiederauffrischung ungültiger Lizenzen 
 
 
 

Fachübungsleiter C-Lizenz, Trainer C-Lizenz 
 

- Fortbildung im ersten Jahr nach Ablauf der Gültigkeit 
Die Gültigkeitsdauer der Lizenz wird nach dem erfolgreichen Besuch einer 
Fortbildungsveranstaltung im Umfang von 15 Unterrichtseinheiten um drei Jahre 
verlängert. 
 

- Fortbildung im zweiten Jahr nach Ablauf der Gültigkeit 
Die Gültigkeitsdauer der Lizenz wird nach dem erfolgreichen Besuch einer 
Fortbildungsveranstaltung im Umfang von 15 Unterrichtseinheiten um zwei Jahre 
verlängert. 

 

- Fortbildung im dritten Jahr nach Ablauf der Gültigkeit 
Die Gültigkeitsdauer der Lizenz wird nach erfolgreichem Besuch von 
Fortbildungsveranstaltungen im Umfang von 15 Unterrichtseinheiten um ein Jahr 
verlängert. 
 

- Fortbildung im vierten Jahr nach Ablauf der Gültigkeit 
Die Gültigkeitsdauer der Lizenz wird nach erfolgreichem Besuch von 
Fortbildungsveranstaltungen im Umfang von 30 Unterrichtseinheiten um ein Jahr 
verlängert. 
 

- Überschreiten der Gültigkeitsdauer um mehr als vier Jahre 
In diesen Fällen können „Wiedereinsteiger-Programme“ angeboten werden. Der 
Umfang dieser „Wiedereinsteiger-Programme“ beträgt 45 Unterrichtseinheiten. 
Im Einzelfall ist die Möglichkeit eine Wiederholung der gesamten Ausbildung zu 
prüfen. 

 

 


